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innerhalb eines verkürzten Zeitraums wertvoll sind und in der internationalen und inner-

staatlichen Handelspraxis verstärkt zum Einsatz kommen, um den Parteien eine kosten- und 

zeitsparende endgültige Beilegung der jeweiligen Streitigkeit zu ermöglichen, 

 sich der Notwendigkeit bewusst, die Effizienz von Schiedsverfahren und die Rechte 

der Streitparteien auf ein ordnungsgemäßes Verfahren und eine faire Behandlung gegenei-

nander abzuwägen, 

 feststellend, dass die Ausarbeitung der UNCITRAL-Regeln für beschleunigte 

Schiedsverfahren und der dazugehörigen Erläuterung mit Hilfe fruchtbarer Konsultationen 

mit Regierungen und interessierten zwischenstaatlichen und internationalen nichtstaatlichen 

Organisationen erfolgte, 

 sowie feststellend, dass die Regeln für beschleunigte Schiedsverfahren von der Kom-

mission der Vereinten Nationen für internationales Handelsrecht auf ihrer vierundfünfzigs-

ten Tagung nach angemessenen Beratungen angenommen wurden3, 

 1. dankt der Kommission der Vereinten Nationen für internationales Handelsrecht 

für die Ausarbeitung und Annahme der Regeln für beschleunigte Schiedsverfahren, deren 

Wortlaut in Anhang IV des Berichts der Kommission der Vereinten Nationen für internatio-

nales Handelsrecht über ihre vierundfünfzigste Tagung4 enthalten ist und die am 19. Sep-

tember 2021 in Kraft getreten sind; 

 2. empfiehlt die Anwendung der UNCITRAL-Regeln für beschleunigte Schiedsver-

fahren bei der Beilegung von Streitigkeiten im Kontext internationaler Handelsbeziehungen; 

 3. ersucht den Generalsekretär, alles zu tun, um sicherzustellen, dass die 

UNCITRAL-Regeln für beschleunigte Schiedsverfahren allgemein bekannt und verfügbar 

gemacht werden. 

49. Plenarsitzung 

9. Dezember 2021 

_______________ 

3 Ebd., Seventy-sixth Session, Supplement No. 17 (A/76/17), Kap. VII. 

4 Ebd., Anhang IV. In Deutsch verfügbar unter https://www.un.org/Depts/german/internathandelsrecht/uncitral-

arbitration-rules-2021-DEU-FINAL-KOMPLETT.pdf, Anhang. 
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